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Der Stadtrat setzt gestützt auf § 6 des kommunalen Reglements über die Öl- und
Gasfeuerungskontrolle vom 29. November 2000 sowie § 15 des kommunalen Verwaltungs-
und Organisationsreglements (VwOR) vom 24. Mai 2000 folgende Tarife fest:

1 Tarife:

- Energetische Ölfeuerungskontrolle ohne NOX-Messung
bei Einstufenbrenner (bis 70 kW Leistung) pro Anlage CHF 65.--

- Nachkontrolle CHF 65.--

- Energetische Ölfeuerungskontrolle mit NOX-Messung
bei Einstufenbrenner (ab 70 kW Leistung) CHF 103.--

- Nachkontrolle CHF 103.--

- Energetische Ölfeuerungskontrolle ohne NOX-Messung
bei Zweistufenbrenner CHF 85.--

- Nachkontrolle CHF 85.--

- Energetische Ölfeuerungskontrolle mit NOX-Messung
bei Zweistufenbrenner CHF 120.--

- Nachkontrolle CHF 120.--

2 Bei Rechnungsstellung durch die Kontrolleurinnen/Kontrolleure erfolgt auf den oben
stehenden Gebühren ein Zuschlag von CHF 8.-.

3 Die oben stehenden Tarife verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und können vom
Stadtrat an die Teuerung angepasst werden.

4 Allfällige übrige Aufwendungen, die in der oben stehenden Gebührenordnung nicht
enthalten sind, werden separat nach Aufwand verrechnet.
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